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Gesetzentwurf 

der Staatsregierung 

zur Änderung des Bayerischen Blindengeldgesetzes 

A) Problem 

Aufgrund des Bayerischen Blindengeldgesetzes erhalten blinde und 
taubblinde Menschen zum Ausgleich ihrer durch diese Behinderungen 
bedingten Mehraufwendungen ein monatliches Blindengeld. 

Bisher wird im Bayerischen Blindengeldgesetz die besondere Situati-
on hochgradig sehbehinderter Menschen sowie hochgradig sehbehin-
derter Menschen, die gleichzeitig auch taub sind (taubsehbehinderte 
Menschen), nicht berücksichtigt. Diese beiden Personengruppen ha-
ben aber aufgrund ihrer hochgradigen Sehbehinderung bzw. infolge 
ihrer zusätzlichen Gehörlosigkeit oder an Taubheit grenzender Schwer-
hörigkeit einen ebenfalls außergewöhnlich großen Bedarf an Assis-
tenzleistungen zur Kommunikation und an Unterstützungsleistungen 
zur Bewältigung des Alltags. Der dauerhafte Hilfebedarf führt auch für 
diese Personengruppen zu einer erheblichen, vor allem auch finanzi-
ellen Belastung. Durch eine finanzielle Ausgleichsleistung kann ihre 
selbstbestimmte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft wesentlich 
gefördert werden. Dies zeigen die positiven Erfahrungen, die mit dem 
Blindengeld für blinde und taubblinde Menschen gemacht wurden. 

 

B) Lösung 

Zum 1. Januar 2018 wird ein finanzieller Ausgleich für hochgradig seh-
behinderte Menschen sowie für taubsehbehinderte Menschen einge-
führt. Hochgradig sehbehinderte Menschen erhalten einen Geldbetrag 
in Höhe von 30 Prozent des Blindengelds für blinde Menschen, min-
destens jedoch einen Geldbetrag in Höhe von 176 Euro monatlich. 
Taubsehbehinderte Menschen erhalten den doppelten Betrag wie 
hochgradig sehbehinderte Menschen. Hierfür wird das Bayerische 
Blindengeldgesetz angepasst. 

 

C) Alternativen 

Keine 

 

D) Kosten 

1. In Bayern beziehen derzeit ca. 13.400 blinde und ca. 320 taub-
blinde Menschen ein Blindengeld nach dem Bayerischen Blinden-
geldgesetz. Wegen des gleichzeitigen Bezugs von Pflegegeld der 
Sozialen Pflegeversicherung wird das Blindengeld bei 13 Prozent 
der Leistungsberechtigten um 46 Prozent des Pflegegelds nach 
Pflegegrad 2 und bei 15 Prozent der Leistungsberechtigten um 
33 Prozent des Pflegegelds nach Pflegegrad 3 gekürzt. Rund 
51 Prozent der Leistungsberechtigten erhalten ein Blindengeld in 
ungekürzter Höhe. Bei 21 Prozent der Leistungsberechtigten wird 
das Blindengeld wegen Heimaufenthalts halbiert. 
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Die Anzahl der hochgradig sehbehinderten Menschen wird auf 
8.500 Personen geschätzt. Darunter sind geschätzt ca. 100 hoch-
gradig sehbehinderte Menschen, die gleichzeitig auch taub sind. 

Unter der Voraussetzung, dass auch bei 49 Prozent der zukünfti-
gen Leistungsbezieher das Blindengeld infolge Pflegegeldbezugs 
oder Heimaufenthalts zu kürzen ist und alle Leistungsberechtigten 
mindestens 20 Euro Blindengeld erhalten sollen, errechnet sich 
ein zusätzlicher jährlicher Finanzmehrbedarf von ca. 11,94 Mio. 
Euro. 

Die Gesamtaufwendungen nach dem Bayerischen Blindengeldge-
setz würden sich damit ab 1. Januar 2018 auf rund 92,5 Mio. Euro 
pro Jahr belaufen. Dieser Betrag ist im Doppelhaushalt 2017/2018 
für das Haushaltsjahr 2018 bereits eingestellt. 

Die Einführung eines finanziellen Ausgleichs für hochgradig seh-
behinderte sowie für taubsehbehinderte Menschen ist eine neue 
Aufgabe für das für den Vollzug des Bayerischen Blindengeldge-
setzes zuständige Zentrum Bayern Familie und Soziales. Die zeit-
nahe Abarbeitung der zu erwartenden Anträge setzt die Schaffung 
neuer Personalstellen beim Zentrum Bayern Familie und Soziales 
voraus. Für den laufenden Vollzug ab 2018 ist mit Kosten für die 
Sachverhaltsaufklärung von rund 193.100 Euro zu rechnen. Im 
Jahr der Einführung müssen für die Bearbeitung der zu erwarten-
den Antragswelle außerdem einmalig geschätzte Kosten für die 
Sachverhaltsaufklärung von ca. 1,7 Mio. Euro eingeplant werden. 
Die Entscheidung über die erforderlichen Stellen sowie Personal- 
und Sachmittel bleibt dem Haushaltsgesetzgebungsverfahren vor-
behalten.  

2. Für Kommunen, Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürger ergeben 
sich aus dem vorliegenden Gesetzentwurf keine Kostenfolgen. 
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Gesetzentwurf 

zur Änderung des Bayerischen Blindengeldgeset-
zes 

 

§ 1 

Das Bayerische Blindengeldgesetz (BayBlindG) 
vom 7. April 1995 (GVBl. S. 150, BayRS 2170-6-A), 
das zuletzt durch das Gesetz vom 13. Dezember 
2016 (GVBl. S. 367) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. Art. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 wird das Wort „taubblinde“ durch das 
Wort „hochgradig sehbehinderte“ ersetzt. 

b) In Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 werden die Wörter „dem 
besseren Auge nicht“ durch die Wörter „kei-
nem Auge und auch beidäugig nicht“ und das 
Komma am Ende durch das Wort „oder“ er-
setzt. 

c) Abs. 3 wird durch folgende Abs. 3 und 4 er-
setzt: 

„(3) Hochgradig sehbehindert ist, wer nicht 
blind im Sinne von Abs. 2 ist und 

1. wessen Sehschärfe auf keinem Auge und 
auch beidäugig nicht mehr als 1/20 beträgt 
oder 

2. wer so schwere Störungen des Sehver-
mögens hat, dass sie einen Grad der Be-
hinderung von 100 nach dem SGB IX be-
dingen. 

(4) Taub im Sinne dieses Gesetzes sind 
Personen mit einem Hörverlust von mindes-
tens 80 %.“ 

d) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5. 

2. Art. 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „Das Blindengeld 
wird monatlich“ durch die Wörter „Blinden 
Menschen wird monatlich ein Blindengeld“ er-
setzt. 

b) Satz 2 wird durch folgende Sätze 2 und 3 er-
setzt: 

c) „
2
Hochgradig sehbehinderte Menschen erhal-

ten monatlich 30 % des Betrages nach Satz 1, 
mindestens jedoch 176 € monatlich. 

3
Men-

schen, die zusätzlich taub sind, erhalten je-
weils den doppelten Betrag nach Satz 1 oder 
2.“ 

3. Art. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Im einleitenden Satzteil werden die Wörter 
„Blindheit oder Taubblindheit“ durch die 
Wörter „ihrer Sehbehinderung erhalten“ 
ersetzt. 

bb) In Nr. 1 wird das Wort „und“ durch das 
Wort „oder“ ersetzt. 

cc) In Nr. 2 wird das Wort „und“ durch ein 
Komma ersetzt. 

dd) In Nr. 3 wird das Wort „sowie“ durch das 
Wort „oder“ ersetzt. 

ee) In Nr. 4 werden die Wörter „wegen Blind-
heit oder Taubblindheit“ durch einen 
Schlusspunkt ersetzt. 

ff) Der Satzteil nach Nr. 4 wird gestrichen. 

b) In Abs. 2 werden die Wörter „blinde oder 
taubblinde Menschen“ gestrichen und das 
Wort „erhalten“ durch die Wörter „gezahlt wird“ 
ersetzt. 

4. Art. 4 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „bei pfle-
gebedürftigen blinden oder taubblinden Men-
schen“ gestrichen. 

b) In Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter „ , die blin-
den oder taubblinden Menschen“ und das 
Wort „zustehen,“ gestrichen. 

c) In Abs. 3 werden die Wörter „ , die blinde oder 
taubblinde Menschen“ und das Wort „erhal-
ten,“ gestrichen. 

d) Es wird folgender Abs. 4 angefügt: 

„(4) Errechnet sich durch die Anrechnung 
nach den Abs. 1 bis 3 ein geringerer monatli-
cher Zahlbetrag als 20 €, wird ein Blindengeld 
in Höhe von 20 € monatlich gezahlt.“ 

5. Art. 5 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „Antragstel-
lung,“ gestrichen. 

b) Abs. 1 wird aufgehoben. 

c) Die Absatzbezeichnung „(2)“ wird gestrichen. 

 

§ 2 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. 

(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2017 tritt § 2 
Abs. 2 bis 5 des Gesetzes zur Änderung des Bayeri-
schen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes vom 
11. Dezember 2012 (GVBl. S. 644, BayRS 2231-1-A) 
außer Kraft. 
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Begründung: 

A) Allgemeines 

Das Blindengeld nach dem Bayerischen Blindengeld-
gesetz (BayBlindG) vom 7. April 1995 (GVBl. S. 150, 
BayRS 2170-6-A), das zuletzt durch Gesetz vom 
13. Dezember 2016 (GVBl. S. 367) geändert worden 
ist, gleicht blinden und taubblinden Menschen ihre 
durch Blindheit und Taubblindheit bedingten Mehrauf-
wendungen aus. 

Hochgradig sehbehinderte Menschen sowie hochgra-
dig sehbehinderte Menschen, die gleichzeitig auch 
taub sind (taubsehbehinderte Menschen), haben bis-
lang keinen Anspruch auf Blindengeld nach dem 
BayBlindG, obwohl auch diese Personengruppen 
einen außergewöhnlich großen, behinderungsbeding-
ten Bedarf an Assistenzleistungen zur Kommunikation 
und an Unterstützungsleistungen zur Bewältigung des 
Alltags haben. Der dauerhafte Hilfebedarf führt zu 
einer erheblichen, vor allem auch finanziellen Belas-
tung der betroffenen Menschen. Um diesen finanziel-
len Hilfebedarf abzumildern, soll für hochgradig seh-
behinderte Menschen sowie für taubsehbehinderte 
Menschen ein Blindengeld eingeführt werden. 

Hochgradig Sehbehinderte Menschen, bei denen das 
Restsehvermögen nicht mehr als 1/20 beträgt, haben 
einen erheblich höheren Unterstützungsbedarf als 
sehbehinderte Menschen mit einem besseren Seh-
vermögen, bei denen die Sehbehinderung weitgehend 
durch optische Hilfsmittel ausgeglichen werden kann. 
Die Ausweitung des Blindengeldanspruchs auch auf 
hochgradig sehbehinderte Menschen ist daher ge-
rechtfertigt. Die Festsetzung des Zahlbetrags auf 
30 Prozent des Blindengelds für blinde Menschen, 
mindestens jedoch auf monatlich 176 Euro, ist ange-
messen, weil hochgradige sehbehinderte Menschen 
einen geringeren Hilfebedarf haben als blinde Men-
schen. 

Taubsehbehinderte Menschen haben einen höheren 
behinderungsbedingten Aufwand als hochgradig seh-
behinderte Menschen, die nicht unter Taubheit leiden, 
und einen geringeren Hilfebedarf als blinde und taub-
blinde Menschen. Die Verdopplung des Zahlbetrags 
für taubsehbehinderte Menschen ist daher gerechtfer-
tigt. 

 

B) Zwingende Notwendigkeit einer normativen 
Regelung 

Die erforderlichen Anpassungen können nur durch ein 
Änderungsgesetz erfolgen. 

 

C) Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu § 1 

Zu Nr. 1: 

Zu Buchst. a: 

Es handelt sich um die Definition des anspruchsbe-
rechtigten Personenkreises. 

Zu Buchst. b: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung der 
Definition von Blindheit. 

Zu Buchst. c: 

Es handelt sich um die Einführung einer Definition der 
hochgradigen Sehbehinderung. Diese entspricht den 
Formulierungen in Teil A Nr. 6 Buchst. d der Anlage 
zur Versorgungsmedizin-Verordnung vom 10. De-
zember 2008. Außerdem handelt es sich um redaktio-
nelle Anpassungen der Definition von Taubheit. Inhalt-
liche Änderungen ergeben sich dadurch nicht. 

Zu Buchst. d: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Nr. 2: 

Es handelt sich um die Einführung einer Definition der 
Leistungshöhe für hochgradig sehbehinderte Men-
schen und für taubsehbehinderte Menschen sowie um 
redaktionelle Folgeänderungen. 

Zu Nr. 3: 

Der Leistungsausschluss für blinde und taubblinde 
Menschen, die Leistungen wegen ihrer Behinderung 
nach bestimmten Rechtsvorschriften (z.B. Bundesver-
sorgungsgesetz, Unfallversicherung) oder auch nach 
ausländischen Rechtsvorschiften erhalten, wird in 
entsprechender Weise auf hochgradig sehbehinderte 
sowie auf taubsehbehinderte Menschen ausgeweitet. 

Zu Nr. 4: 

Buchst. a: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung der 
Überschrift. 

Buchst. b und c: 

Ebenso wie schon bislang bei pflegebedürftigen blin-
den und taubblinden Menschen werden zukünftig 
auch bei hochgradig sehbehinderten sowie bei taub-
sehbehinderten Menschen u.a. Pflegegeldleistungen 
auf das Blindengeld leistungsmindernd angerechnet. 

Buchst d: 

Durch Einführung eines Sockelbetrags in Höhe von 
20 Euro wird sichergestellt, dass der Blindengeldan-
spruch durch die Anrechnung des Pflegegelds oder 
von Leistungen nach sonstigen inländischen oder 
ausländischen Rechtsvorschriften nicht vollständig 
entfällt oder der Zahlbetrag unter 20 Euro liegt. 

Zu Nr. 5: 

Buchst. a: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung der 
Überschrift. 

Buchst. b: 

Es handelt sich um eine Rechtsbereinigung. Die auf-
gehobene Regelung betrifft das nicht mehr zeitgemä-
ße Schriftformerfordernis des Antrags. Durch die Auf-
hebung wird sichergestellt, dass Anträge künftig auch 
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formlos, insbesondere elektronisch gestellt werden 
können. 

Buchst. c: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

Zu § 2 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes 
und die Aufhebung von § 2 Abs. 2 bis 5 des Gesetzes 
zur Änderung des Bayerischen Kinderbildungs- und  
-betreuungsgesetzes, deren Regelungen sich durch 
Zeitablauf erledigt haben. 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures
Staatssekretär Johannes Hintersberger
Abg. Ilona Deckwerth
Abg. Joachim Unterländer
Abg. Dr. Hans Jürgen Fahn
Abg. Kerstin Celina



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich rufe nun Tagesordnungspunkt 2 a auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Bayerischen Blindengeldgesetzes (Drs. 17/17055) 

- Erste Lesung -

Den Gesetzentwurf begründet Herr Staatssekretär Hintersberger.

Staatssekretär Johannes Hintersberger (Sozialministerium): Sehr geehrte Frau Prä­

sidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Blinde Menschen sind in ganz besonderem 

Maße auf Assistenz und Unterstützungsleistungen angewiesen, um ihren Alltag meis­

tern und am Leben teilhaben zu können. Bayern ist Vorbild und Vorreiter bei der Un­

terstützung blinder Menschen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bereits am 1. Okto­

ber 1949 hat Bayern als erstes Bundesland ein einkommens­ und 

vermögensunabhängiges Blindengeld als reine Landesleistung eingeführt.Ein weiterer 

bedeutender Meilenstein bayerischer Politik für sehbehinderte Menschen war die Ver­

doppelung des Blindengeldes für taubblinde Menschen zum 1. Januar 2013. Das Blin­

dengeld beträgt derzeit 579 Euro pro Monat, Taubblinde erhalten ein Taubblindengeld 

in Höhe von derzeit 1.158 Euro monatlich. Der Freistaat steht damit bundesweit mit an 

der Spitze der Leistungen für blinde und taubblinde Menschen. Dies ist gut.

Im vergangenen Jahr konnten wir mit dem Blindengeld insgesamt über 13.400 Blinde 

und 300 Taubblinde finanziell unterstützen. Wir haben im Jahr 2016 rund 80,3 Millio­

nen Euro Blindengeld ausbezahlt. Das ist eine wirksame Unterstützung, insbesondere 

deshalb, weil die Leistung den blinden Menschen direkt zugutekommt.

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nehmen wir die besondere Situation von hoch­

gradig Sehbehinderten und taubsehbehinderten Menschen in den Blick. Dieses 

Thema wurde auch hier im Hause immer wieder angesprochen und behandelt. Die 

hochgradig sehbehinderten und taubsehbehinderten Menschen haben einen beson­

ders großen Bedarf an Assistenzleistungen und bedürfen damit der besonderen Un­

terstützung durch unser Gemeinwesen. Auch hier wollen wir finanziell unterstützend 
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eingreifen: durch ein Sehbehindertengeld in Höhe von 30 % des Blindengeldes, je­

doch mindestens aufgerundet 176 Euro pro Monat, sowie durch ein Taubsehbehinder­

tengeld in Höhe von 60 % des Blindengeldes, das mindestens aufgerundet 352 Euro 

pro Monat betragen soll.

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wie Sie wissen, wird das Blindengeld anteilig 

gekürzt, wenn Pflegegeld bezogen wird oder die betroffene Person in einem Heim ist. 

Wir wollen aber nicht, dass durch die Anrechnung des Pflegegeldes das Sehbehinder­

ten­ und das Taubsehbehindertengeld vollständig wegfallen. Deshalb haben wir in un­

serem Entwurf einen Sockelbetrag in Höhe von 20 Euro festgelegt, unter den der 

Zahlbetrag nicht fallen darf. Zur Gesamtfinanzierung der neuen Leistung wurde der 

Haushaltsansatz für das Blindengeld auf Anregung der Staatsregierung für das 

Jahr 2018 bereits um 12 Millionen Euro erhöht. Das heißt: Die Finanzierung der in die­

sem Gesetzentwurf vorgesehenen Leistungen ist gesichert.

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, der Bayerische Blinden­ und Sehbehinderten­

bund e. V. begrüßt in der Verbandsanhörung die Einführung eines Sehbehinderten­ 

und eines Taubsehbehindertengeldes und zeigt sich auch mit der Höhe zufrieden. Ich 

darf Sie daher um Ihre Unterstützung, um die Unterstützung des Hohen Hauses für 

diesen Gesetzentwurf zur Änderung des Bayerischen Blindengeldgesetzes bitten, 

dessen Zielsetzung in einer deutlichen Unterstützung von sehbehinderten Menschen 

besteht. Ich bitte um Ihre Zustimmung.

(Beifall bei der CSU)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Erste Rednerin ist die Kollegin 

Deckwerth.

Ilona Deckwerth (SPD): Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kolle­

gen! Ja, heute ist ein schöner Tag, ein Tag, an dem wir uns alle miteinander freuen 

können; denn heute ist die Erste Lesung eines Gesetzentwurfs der Staatsregierung 

zur Änderung des Bayerischen Blindengeldgesetzes. Darauf haben viele schon lange 
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gewartet. Deswegen freuen wir uns darüber, dass dieses Thema heute endlich auf der 

Tagesordnung steht.

(Beifall bei der SPD)

Es ist höchste Zeit anzuerkennen, dass Menschen, die hochgradig sehbehindert oder 

zusätzlich auch noch taub sind, besser unterstützt werden müssen. Diese Menschen 

brauchen zur Kommunikation und zur Bewältigung ihres Alltags mehr Assistenzleis­

tungen als andere Menschen. Dies wird, wie der vorliegende Gesetzentwurf dokumen­

tiert, nun auch von der CSU so gesehen. Dazu kann ich nur sagen: Endlich haben wir 

es geschafft, dass auch Sie von der CSU das wahrnehmen.

Es ist höchste Zeit, dass den hochgradig sehbehinderten Menschen ein finanzieller 

Ausgleich ermöglicht wird. Mit dem Gesetz ist in Aussicht gestellt, dass, wie Herr 

Staatssekretär Hintersberger ausgeführt hat, ab dem 1. Januar 2018 30 % des Blin­

dengeldes an alle hochgradig Sehbehinderten ausbezahlt werden. Wer außerdem 

taub ist, bekommt das Doppelte.

Wir sagen: Es ist höchste Zeit. Die Menschen bedürfen dieser Unterstützung. Endlich, 

nachdem wir schon so lange darauf gewartet haben, wird sie Wirklichkeit.

(Beifall bei der SPD)

Es ist höchste Zeit, weil es bereits einen entsprechenden Gesetzentwurf vom 29. Ok­

tober 2014 gibt. Es war, in gleicher Titulierung wie heute, ein Gesetzentwurf zur Ände­

rung des Bayerischen Blindengeldgesetzes, eingebracht von der SPD­Fraktion. Da­

mals schon hatten wir jene Forderungen erhoben, die im Kern nun auch in dieser 

Vorlage enthalten sind. Diese Forderungen betrafen die Erweiterung des Berechtigten­

kreises und die Höhe der Unterstützungsleistung, nämlich 30 % des Blindengeldes für 

Sehbehinderte bzw. der doppelte Betrag für zusätzlich taube Menschen. Diese Forde­

rungen sind nun – das ehrt uns – der Kern der heutigen Gesetzesvorlage. Es ist nun 

zweieinhalb Jahre her, dass wir unsere Vorlage eingebracht haben. Wir hätten dieses 
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Gesetz gerne schon zum 1. Januar 2015 in Kraft gesetzt gesehen. Jetzt kommt es 

zum 1. Januar 2018. Es hat also drei Jahre länger gedauert. Das sind drei verlorene 

Jahre für die Betroffenen, die nun endlich zu ihrem Recht kommen.

Wir werden dieses Gesetz natürlich mittragen. Allerdings wünschen wir uns an dieser 

Gesetzesvorlage noch eine Änderung bzw. eine Ergänzung. Sie betrifft das Thema 

des Pflegegeldes. Beim Pflegegeld und Blindengeld gibt es gegenseitige Anrechnun­

gen. Hier muss man genauer hinschauen. Im Extrem kann es nämlich dazu kommen, 

dass das Blindengeld so auf das Pflegegeld angerechnet wird, dass gar nichts mehr 

vom Blindengeld übrig bleibt. Dies ist ab der Pflegestufe 3 möglich. Es kann aber nicht 

sein, dass das Blindengeld komplett mit dem Pflegegeld verrechnet wird. Schließlich 

soll mit dem Blindengeld doch zum Ausdruck gebracht werden, dass blinde Menschen 

aufgrund ihrer spezifischen Behinderung eine erhöhte Bedürftigkeit haben.

(Beifall bei der SPD)

Hier muss noch nachgebessert werden. Hier werden sicherlich auch Anträge von an­

deren Fraktionen kommen. Ebenso müssen wir in unserer gemeinsamen Arbeit im 

Ausschuss um gute Ergebnisse bemüht sein.

Heute beraten wir in Erster Lesung den Gesetzentwurf zur Änderung des Bayerischen 

Blindengeldgesetzes. Die SPD­Fraktion wird diesen Gesetzentwurf natürlich unterstüt­

zen. Wir freuen uns darüber, dass auch hochgradig sehbehinderte und taube Men­

schen in absehbarer Zeit, das heißt in ein paar Monaten, besser unterstützt werden. 

Ich kann dazu nur sagen: endlich!

(Beifall bei der SPD und den FREIEN WÄHLERN)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Nächster Redner ist der Kollege 

Unterländer.

Joachim Unterländer (CSU): Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Die Diskussion über die Einführung eines Teil­Blindengeldes für 
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hochgradig sehbehinderte und gleichzeitig ertaubte Menschen zeigt deutlich: Die 

CSU­Landtagsfraktion empfindet es als besonders wichtig, für diesen Personenkreis 

einen Nachteilsausgleich zu schaffen. Der Kollege Hintersberger von der Staatsregie­

rung hat dies bereits angesprochen.

Wir brauchen eine Behindertenpolitik, die sich an den Bedürfnissen der betroffenen 

Menschen orientiert. Die Einführung des Teil­Blindengeldes für den genannten Perso­

nenkreis ist ein Meilenstein auf diesem Weg. Die 8.500 Betroffenen im Freistaat Bay­

ern, die in den Genuss dieser Leistung kommen werden, kommen zu den rund 

14.000 Beziehern des Blinden­ und Teil­Blindengeldes hinzu. Das ist eine Größenord­

nung, die finanzpolitisch sichergestellt werden muss.

Neben der finanzpolitischen Sicherstellung mussten gleichzeitig Diskussionen über die 

Einführung des Bundesteilhabegesetzes geführt werden. Es wurde zunächst darüber 

diskutiert, ob die verschiedenen Sinnesbehinderungen im Rahmen des Bundesteilha­

begesetzes gesondert in den Leistungskatalog aufgenommen werden sollten. Die ent­

sprechende Forderung ist bei den Verhandlungen auf Bundesebene gescheitert. 

Gleichwohl möchte ich feststellen: Eine durchgängige und verlässliche bayerische Re­

gelung ist mir lieber als eine unsichere Regelung auf Bundesebene, die überhaupt 

nicht zustande kommt. Der jetzt beschrittene Weg mit den ab 2018 zur Verfügung ste­

henden Mitteln ist ein guter Weg. Wir freuen uns gemeinsam, dass wir diesen Weg 

gehen können.

Meine Damen und Herren, das Teil­Blindengeld ist in der Tat ein wichtiger Ausgleich 

für die Belastungen, die die betroffenen Menschen ertragen müssen. Für uns sind die 

starke Einschränkung der Vitalität durch eine Sehbehinderung und eine eventuell hin­

zukommende Ertaubung häufig nur schwer vorstellbar. Deswegen ist ein Nachteils­

ausgleich für die Betroffenen nur gerecht.

Der Blinden­ und Sehbehindertenbund hat die politisch Verantwortlichen immer wieder 

zu einem Besuch in das sogenannte Dunkelcafé und zu vergleichbaren Veranstaltun­
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gen eingeladen. Diese Veranstaltungen waren sehr beeindruckend. Frau Irmgard Ba­

dura, die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von Menschen 

mit Behinderung, hat sich dieses Themas immer wieder angenommen. Insofern ist der 

Ansatz einer 30­prozentigen Leistung für hochgradig Sehbehinderte, die die Kriterien 

erfüllen, mehr als gerechtfertigt.

Als hochgradig sehbehindert gilt derjenige, dessen Sehschärfe weder auf einem Auge 

noch auf beiden Augen zusammen mehr als ein Zwanzigstel beträgt, oder derjenige, 

der so schwere Störungen des Sehvermögens hat, dass nach SGB IX ein Grad der 

Behinderung von 100 vorliegt. Ich habe das jetzt bewusst vorgetragen; dadurch be­

kommt man einen Eindruck davon, mit welchen Belastungen diese Menschen zurecht­

kommen müssen.

Wir danken dem Bayerischen Blinden­ und Sehbehindertenbund für seine äußerst 

konstruktive Haltung im gesamten Diskussionsprozess. Die Anregungen bezüglich der 

Anrechnung des Pflegegeldes und der Gefahr einer Aufzehrung der Leistung werden 

wir in den Ausschussberatungen noch zu behandeln haben. Wir werden sehen, wie 

dies pragmatisch am besten zu lösen ist. Es geht dabei um eine parallele, anteilsmäßi­

ge Berechnung des Anrechnungsbetrages beim Zusammentreffen von Teil­Blinden­

geld und Pflegeleistungen. Wir werden zusammen mit dem BBSB genaue Überlegun­

gen anstellen. Darüber hinaus ergibt sich aus einer Petition die Frage nach 

Härtefalllösungen für völlig erblindete und gleichzeitig pflegebedürftige Menschen. Die 

beiden Leistungen müssen in Einklang gebracht werden. Diese Frage begleitet uns 

bereits seit über einem Jahrzehnt. Die Lösung muss sich in einem realistischen rechtli­

chen Rahmen bewegen.

Meine Damen und Herren, die Einführung eines Schwerstsehbehindertengeldes ist 

eine sozialpolitische Leistung, die auch dem Prinzip der Gerechtigkeit entspricht. 

Zudem müssen wir uns mit den zusätzlichen Aufgaben, die sich aus den potenziellen 

8.500 Antragstellern für das Zentrum Bayern Familie und Soziales ergeben, beschäfti­

gen. Das möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Dabei geht es nicht nur um den quan­
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titativen Aufwuchs der Antragstellungen. Dies haben wir unlängst im Ausschuss be­

sprochen. Es geht auch um zusätzliche Beratungsangebote und um die Beurteilung 

schwieriger Rechtsfragen. Deswegen ist es notwendig, hier zu einer Lösung zu kom­

men, mit der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne der Antragsteller und im 

Sinne einer vernünftigen Arbeit leben können. Außerdem sollten wir uns als Landtag 

überlegen, welche Konsequenzen aus dem Artikel 6b des Haushaltsgesetzes und aus 

anderen Vorschriften zu ziehen sind. Ich sage das nicht als Mitglied des Fachaus­

schusses, da dieser hierfür nicht zuständig ist.

Mein Damen und Herren, das Schwerstsehbehindertengeld ist ein weiterer Baustein 

und ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft mit Barrie­

refreiheit, Teilhabe, Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes, Beschäftigungsperspek­

tiven für Menschen mit Behinderung und einer Berücksichtigung ihrer Situation. Bei 

den Beratungen sollten die Belange der Menschen mit Behinderung immer der ent­

scheidende Maßstab sein und im Vordergrund stehen. Wir freuen uns auf die Beratun­

gen im Ausschuss. – Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CSU)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Der nächste Redner ist der Kol­

lege Dr. Fahn.

Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WÄHLER): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Ich stimme 

Herrn Unterländer zu, wenn er sich zum Weg hin zu einer inklusiven Gesellschaft be­

kennt. Wenn man schon einige Jahre im Landtag tätig ist, muss man jedoch gleichzei­

tig darauf hinweisen, dass wir das Ganze bereits vor drei Jahren hätten haben kön­

nen. Wir haben drei Jahre verloren. Das muss man ganz klar sagen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Das muss man bei dieser Gelegenheit auch aufarbeiten. Natürlich begrüßen wir, dass 

die Gruppe der hochgradig Sehbehinderten endlich eine angemessene Unterstützung 
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erfährt. Bisher wurde diese Gruppe von Menschen sprichwörtlich im Dunkeln gelas­

sen. Die Opposition, dazu gehört auch die SPD, hat in den Ausschüssen des Land­

tags immer wieder Anträge gestellt, und immer wieder ist sie abgeblitzt. Das muss 

man ganz klar sagen. Das war ein Nachteil. Wir wurden immer wieder vertröstet. Wir 

wurden immer wieder auf das Bundesteilhabegesetz vertröstet. Man hat uns gesagt, 

dass es kommen wird und dass das Teil­Blindengeld vielleicht enthalten sein wird. Wir 

waren der Meinung, dass es besser wäre, es zu verankern und danach auf das Bun­

desteilhabegesetz zu warten. Dieser Vorschlag wurde abgelehnt. Man wollte abwar­

ten. Das Bundesteilhabegesetz kam, und das Teil­Blindengeld war nicht enthalten. 

Endlich sind Sie aufgewacht. Das muss man so sagen.

Lassen Sie uns zurückblicken: 1949 hat Bayern als erstes Bundesland das Blinden­

geld eingeführt. Das war super. Das war gut. Herr Staatssekretär, ich hatte gedacht, 

dass Sie diesen Punkt als Erstes anführen. Aber am 01.04.2004 wurde das Blinden­

geld im Rahmen der Haushaltssperre des Freistaates um 15 % gekürzt. Herr Stoiber 

hat dies verursacht; das muss auch erwähnt werden. 2009 trat dann die UN­Behinder­

tenrechtskonvention in Kraft. Zu diesem Zeitpunkt hätte die Kürzung bereits rückgän­

gig gemacht werden können, was nicht geschah. Das Warten der CSU­Fraktion auf 

das Bundesteilhabegesetz hat ebenfalls alles verzögert. Natürlich freuen wir uns, dass 

das Teil­Blindengeld jetzt endlich kommt. Ab dem 01.01.2018 ist es so weit.

Aber Sie müssen auch sehen, was Finanzexperten dazu sagen. Die Finanzexperten 

verstehen diese lange Wartezeit gar nicht; denn aufgrund des medizinischen Fort­

schritts sank die Zahl der Hilfeempfänger immer mehr. Es gab im Jahr 1992 

18.347 Hilfeempfänger. Diese Zahl sank dann auf 17.441 und zuletzt zum 31.12.2016 

auf nur 13.375. Die Zahl wird auch in Zukunft weiter abnehmen. Der Rückgang der 

Blindengeldempfänger um 100 Personen bringt eine Einsparung von 500.000 Euro.

Warum müssen wir hochgradig Sehbehinderte finanziell noch stärker unterstützen? – 

Das ist erforderlich, weil gerade diese Personen verstärkt auf Assistenzkräfte ange­

wiesen sind, um das geringe eigene Sehvermögen nutzen zu können. Gerade diejeni­
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gen Personen, um die es heute geht, sind sehr wichtig und als Erste konkret zu nen­

nen. Ich nenne einen Satz, dem auch die Frau Sozialministerin schon mal zumindest 

zugestimmt hat: Die Qualität einer Gesellschaft erkennt man daran, wie sie mit den 

Schwächsten umgeht. – Das ist ein Satz, den wir uns einprägen und für die Zukunft 

weiter im Kopf haben sollten.

Ich nenne einige Beispiele, warum diese Assistenzleistungen wichtig und notwendig 

sind. Unterstützung ist notwendig, weil das Fahren eines Kraftfahrzeugs in der Regel 

nicht infrage kommt, soweit öffentliche Verkehrsmittel nicht oder nur unzureichend zur 

Verfügung stehen. Dann muss ein Taxi genutzt oder die Beförderung durch fremde 

Personen in Anspruch genommen werden. Das ist teuer. Dafür müssen wir einen Aus­

gleich schaffen. Auch zur Bewältigung des Alltags insbesondere im häuslichen Be­

reich und bei der hauswirtschaftlichen Versorgung brauchen wir gerade für diese Men­

schen die bestmögliche Beleuchtung. Dazu brauchen wir Investitionen. Das kostet 

Geld.

Die Kosten für den finanziellen Ausgleich belaufen sich für diese Personengruppen 

auf 92,5 Millionen Euro. Diese sind in den Doppelhaushalt eingestellt. Deshalb stim­

men wir dem Gesetzentwurf der Staatsregierung zu, bitten aber die CSU­Fraktion für 

die Zukunft, Gesetzentwürfen der Opposition, die Sie oft nur deshalb ablehnen, weil 

sie von der Opposition kommen, die in der Sache aber richtig sind, früher zuzustim­

men. In diesem Fall hätte das schon 2015 sein können.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und Abgeordneten der SPD)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Nächste Rednerin ist die Kolle­

gin Celina. Bis sie zum Rednerpult kommt, begrüße ich außerhalb des Protokolls 

Gäste aus der Bentheim Werkstatt GmbH in Würzburg. Sie verfolgen heute gerade die 

Debatte. Herzlich willkommen.

(Allgemeiner Beifall)
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Frau Celina, Sie haben das Wort.

Kerstin Celina (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und 

Herren! Endlich reichen Sie einen Gesetzentwurf ein, mit dem hochgradig sehbehin­

derten Menschen sowie hochgradig Sehbehinderten mit gleichzeitiger Taubheit ein ab­

gestuftes Blindengeld gewährt werden wird. Ein Schelm, der denken könnte, dass der 

Zeitpunkt der Vorlage dieses Gesetzentwurfs und die Einführung irgendetwas mit 

kommenden Wahlterminen zu tun haben könnten. Meine Damen und Herren von der 

CSU, versprochen hatten Sie das bereits in der letzten Legislaturperiode, im 

Jahr 2012. Sie haben diesen Meilenstein, von dem Sie, Herr Unterländer, gerade ge­

sprochen haben, schon im Jahre 2012 versprochen. Nachdem von Ihrer Seite aber 

absolut nichts kam, haben wir Sie aus der Opposition heraus regelmäßig daran erin­

nert und im Zweijahresturnus immer wieder entsprechende Entwürfe zur Änderung 

des Blindengeldgesetzes vorgelegt, die Sie in schöner Regelmäßigkeit immer wieder 

abgelehnt haben, obwohl Sie es als Erste versprochen hatten. Sie haben das damit 

begründet, dass die benötigte Summe von knapp neun Millionen Euro trotz kontinuier­

lich sinkender Aufwendungen für das Blindengeld, wie es Herr Fahn schon ausgeführt 

hat, angeblich nie verfügbar gewesen sein soll.

Für die betroffenen sehbehinderten Menschen, die im Alltag einen ähnlich hohen Hilfe­

bedarf haben wie blinde Menschen, ist diese jahrelange Verzögerung eine große Ent­

täuschung. Durch die benötigten technischen Hilfsmittel und die nötige Assistenz bei 

alltäglichen Verrichtungen sind sie einer hohen finanziellen Belastung ausgesetzt. Um 

es ganz deutlich zu machen: Wer noch 5 % Sehvermögen hat, kann deswegen noch 

lange nicht alles sehen, wenn er es nur nahe ans Auge hält. 5 % Sehvermögen heißt, 

dass man zum Beispiel nur am peripheren Rand des Sehfeldes sehen kann oder nur 

schemenhaft. Um am Leben teilzunehmen, brauchen diese Menschen Hilfe und Hilfs­

mittel. Diese haben Sie im Zweijahresturnus regelmäßig versagt.

Sie haben es ausgeführt, Herr Unterländer: Bayern war mal bundesweit Vorreiter bei 

der Einführung des Blindengeldes. 1949 hat Bayern als erstes Bundesland ein Pflege­
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geld für blinde Menschen eingeführt. 1995 trat dann das Bayerische Blindengeldge­

setz in Kraft. Mittlerweile hinkt der Freistaat aber weit ärmeren Ländern hinterher. Es 

ist gut – da schließe ich mich meinen Vorrednern an –, dass jetzt zumindest mit der 

Einführung einer Leistung für die sehbehinderten Menschen nachgezogen wird; denn 

andere Bundesländer wie Berlin, Hessen, Mecklenburg­Vorpommern, Nordrhein­West­

falen, Sachsen und Sachsen­Anhalt haben längst Leistungen für hochgradig Sehbe­

hinderte in ihren Landesblindengeldgesetzen verankert. Die Höhe des abgestuften 

Blindengeldes, die Sie vorschlagen, deckt sich ungefähr mit unseren Vorschlägen, die 

wir, wie ich schon sagte, in schöner Regelmäßigkeit vorgebracht haben.

Wir werden in der Debatte im Ausschuss aber Kritik an der Regelung zur Anrechnung 

von Pflegeleistungen anbringen. Sollte der Anrechnungsbetrag der Pflegeleistungen 

die Höhe des Teil­Blindengeldes überschreiten, soll den Leistungsempfängern ledig­

lich ein Sockelbetrag in Höhe von monatlich 20 Euro verbleiben. Herr Hintersberger, 

Sie sprachen vorhin von der Unterstützung für Ihren Vorschlag durch den Bayerischen 

Blinden­ und Sehbehindertenbund. Aber Sie hätten in Ihrer Rede sagen sollen, dass 

der Bayerische Blinden­ und Sehbehindertenbund genau diese Regelung kritisiert. 

Das hätte ich mir gewünscht; denn genau das ist der Knackpunkt, über den wir noch 

reden müssen. Ein so geringer Betrag wie 20 Euro wird dem Zweck des Blindengel­

des, einen Ausgleich für den behinderungsbedingten Mehrbedarf zu bieten, nicht ge­

recht. Da sehe ich wie meine Kollegin Deckwerth einen erheblichen Nachbesserungs­

bedarf. Warum Sie bei der Anrechnung bei Sehbehinderung eine andere Regelung 

treffen als bei blinden Menschen, kann ich nicht nachvollziehen. Selbst wenn ich das 

könnte, wäre die Höhe des Sockelbetrags mit 20 Euro viel zu gering. Für 20 Euro be­

kommt ein hochgradig Sehbehinderter nicht mal eine Taxifahrt von Würzburg in mei­

nen Heimatort Kürnach. Wenn jemand aufgrund einer hochgradigen Sehbehinderung 

nicht Bus fahren kann, sind 20 Euro wirklich popelig wenig.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Ich muss es noch einmal sagen: Dieser dauerhafte Hilfebedarf belastet diese Men­

schen schwer. Nur durch einen Nachteilsausgleich kann deren Teilhabe am gesell­

schaftlichen Leben wesentlich verbessert werden. Das zeigen die positiven Erfahrun­

gen mit dem Blindengeld für blinde und taubblinde Menschen, die wir bisher gemacht 

haben. Da Sie es aber in den Verhandlungen über das Bundesteilhabegesetz nicht 

geschafft haben, ein bundesweit einheitliches Blindengeld durchzusetzen, ist jetzt end­

lich der Punkt erreicht, an dem Sie sich bei einer Lösung auf Landesebene keine Ver­

zögerung mehr leisten können. Herr Unterländer, Sie hatten vorhin vom Dunkelcafé 

geredet. Ich war vor ein paar Jahren im Dunkelcafé und erinnere mich sehr gut an 

einen jungen Mann, der Gitarre spielte. Er sagte, dass ihm, als er blind wurde, das Gi­

tarrespielen geholfen hat. Ich frage mich, wie viele Gitarrenstunden man sich im Monat 

von 20 Euro leisten kann.

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Frau Kollegin, kommen Sie bitte zum Ende?

Kerstin Celina (GRÜNE): Vielleicht können wir in der Debatte im Ausschuss prüfen, 

ob diese Regelung wirklich sinnvoll und richtig ist, insbesondere da ich glaube, dass 

wir für den Gesamtansatz gar keine zwölf Millionen brauchen werden, sondern dass 

wahrscheinlich, wie wir vorgerechnet haben, acht Millionen Euro reichen werden.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. Damit ist die Aussprache ge­

schlossen. Ich schlage vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss für Arbeit und Sozia­

les, Jugend, Familie und Integration als federführendem Ausschuss zu überweisen. 

Besteht damit Einverständnis? – Ich sehe, das ist der Fall. Dann ist das so beschlos­

sen.
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend, 
Familie und Integration 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 17/17055 

zur Änderung des Bayerischen Blindengeld-
gesetzes 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Kathari-
na Schulze, Ludwig Hartmann, Kerstin Celina 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/17305 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur 
Änderung des Bayerischen Blindengeldgeset-
zes 
(Drs. 17/17055) 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten I-
lona Deckwerth, Doris Rauscher, 
Hans-Ulrich Pfaffmann u.a. SPD 

Drs. 17/17703 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur 
Änderung des Bayerischen Blindengeldgeset-
zes 
(Drs. 17/17055) 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter zu 1: Joachim Unterländer 
Berichterstatterin zu 2: Kerstin Celina 
Berichterstatterin zu 3: Ilona Deckwerth 
Mitberichterstatterin zu 1: Ilona Deckwerth 
Mitberichterstatter zu 2.  Joachim Unterländer 
u. 3.:  

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf und die Änderungsanträge 
wurden dem Ausschuss für Arbeit und Sozia-
les, Jugend, Familie und Integration federfüh-
rend zugewiesen. Der Ausschuss für Staats-
haushalt und Finanzfragen hat den Gesetz-
entwurf und die Änderungsanträge mitberaten. 
Der Ausschuss für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen hat den Gesetzentwurf und 
die Änderungsanträge endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Ge-
setzentwurf und die Änderungsanträge Drs. 
17/17305 und Drs. 17/17703 in seiner 70. Sit-
zung am 13. Juli 2017 beraten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss e i n s t im m ig  Zustimmung empfoh-
len. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/17305 und 17/17703 hat der Ausschuss mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanz-
fragen hat den Gesetzentwurf und die Ände-
rungsanträge Drs. 17/17305 und Drs. 
17/17703 in seiner 165. Sitzung am 28. Sep-
tember 2017 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss e i n s t im m ig  Zustimmung empfoh-
len. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/17305 und 17/17703 hat der Ausschuss mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
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4. Der Ausschuss für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen hat den Gesetzentwurf und 
die Änderungsanträge Drs. 17/17305 und Drs. 
17/17703 in seiner 77. Sitzung am 19. Oktober 
2017 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss e i n s t im m ig  Zustimmung empfoh-
len. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/17305 und 17/17703 hat der Ausschuss mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Joachim Unterländer 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sit-
zung beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 17/17055, 17/18659 

Gesetz zur Änderung des Bayerischen Blindengeld-
gesetzes 

§ 1 

Das Bayerische Blindengeldgesetz (BayBlindG) 
vom 7. April 1995 (GVBl. S. 150, BayRS 2170-6-A), das 
zuletzt durch das Gesetz vom 13. Dezember 2016 
(GVBl. S. 367) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 

1. Art. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 wird das Wort „taubblinde“ durch das 
Wort „hochgradig sehbehinderte“ ersetzt. 

b) In Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 werden die Wörter „dem 
besseren Auge nicht“ durch die Wörter „kei-
nem Auge und auch beidäugig nicht“ und das 
Komma am Ende durch das Wort „oder“ er-
setzt. 

c) Abs. 3 wird durch folgende Abs. 3 und 4 er-
setzt: 

„(3) Hochgradig sehbehindert ist, wer nicht 
blind im Sinne von Abs. 2 ist und 

1. wessen Sehschärfe auf keinem Auge und 
auch beidäugig nicht mehr als 1/20 beträgt 
oder 

2. wer so schwere Störungen des Sehver-
mögens hat, dass sie einen Grad der Be-
hinderung von 100 nach dem SGB IX be-
dingen. 

(4) Taub im Sinne dieses Gesetzes sind 
Personen mit einem Hörverlust von mindes-
tens 80 %.“ 

d) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5. 

2. Art. 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „Das Blindengeld 
wird monatlich“ durch die Wörter „Blinden 
Menschen wird monatlich ein Blindengeld“ er-
setzt. 

b) Satz 2 wird durch folgende Sätze 2 und 3 er-
setzt: 

„
2
Hochgradig sehbehinderte Menschen erhal-

ten monatlich 30 % des Betrages nach Satz 1, 
mindestens jedoch 176 € monatlich. 

3
Men-

schen, die zusätzlich taub sind, erhalten je-
weils den doppelten Betrag nach Satz 1 oder 2.“ 

3. Art. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Im einleitenden Satzteil werden die Wörter 
„Blindheit oder Taubblindheit“ durch die 
Wörter „ihrer Sehbehinderung erhalten“ er-
setzt. 

bb) In Nr. 1 wird das Wort „und“ durch das 
Wort „oder“ ersetzt. 

cc) In Nr. 2 wird das Wort „und“ durch ein 
Komma ersetzt. 

dd) In Nr. 3 wird das Wort „sowie“ durch das 
Wort „oder“ ersetzt. 

ee) In Nr. 4 werden die Wörter „wegen Blind-
heit oder Taubblindheit“ durch einen 
Schlusspunkt ersetzt. 

ff) Der Satzteil nach Nr. 4 wird gestrichen. 

b) In Abs. 2 werden die Wörter „blinde oder taub-
blinde Menschen“ gestrichen und das Wort „er-
halten“ durch die Wörter „gezahlt wird“ ersetzt. 

4. Art. 4 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „bei pfle-
gebedürftigen blinden oder taubblinden Men-
schen“ gestrichen. 

b) In Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter „ , die blin-
den oder taubblinden Menschen“ und das 
Wort „zustehen,“ gestrichen. 

c) In Abs. 3 werden die Wörter „ , die blinde oder 
taubblinde Menschen“ und das Wort „erhal-
ten,“ gestrichen. 

d) Es wird folgender Abs. 4 angefügt: 

„(4) Errechnet sich durch die Anrechnung 
nach den Abs. 1 bis 3 ein geringerer monatli-
cher Zahlbetrag als 20 €, wird ein Blindengeld 
in Höhe von 20 € monatlich gezahlt.“ 

5. Art. 5 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „Antragstel-
lung,“ gestrichen. 

b) Abs. 1 wird aufgehoben. 

c) Die Absatzbezeichnung „(2)“ wird gestrichen. 
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§ 2 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. 

(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2017 tritt § 2 
Abs. 2 bis 5 des Gesetzes zur Änderung des Bayeri-
schen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes vom 
11. Dezember 2012 (GVBl. S. 644, BayRS 2231-1-A) 
außer Kraft.  

Die Präsidentin 

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet
Abg. Joachim Unterländer
Abg. Ilona Deckwerth
Abg. Gabi Schmidt
Abg. Kerstin Celina
Staatssekretär Johannes Hintersberger



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Zur Beratung rufe ich den Tagesordnungs-

punkt 1 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Bayerischen Blindengeldgesetzes (Drs. 17/17055) 

- Zweite Lesung -

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 

Kerstin Celina u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

(Drs. 17/17305) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Ilona Deckwerth, Doris Rauscher, Hans-

Ulrich Pfaffmann u. a. (SPD)

(Drs. 17/17703) 

Bevor ich die Aussprache eröffne, gebe ich bekannt, dass die SPD-Fraktion zu ihrem 

Änderungsantrag auf Drucksache 17/17703 namentliche Abstimmung beantragt hat.

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Die Fraktionen haben hierfür eine Gesamtre-

dezeit von 24 Minuten vereinbart. Die Redezeit der Staatsregierung orientiert sich an 

der Redezeit der stärksten Fraktion. – Erster Redner ist der Kollege Unterländer von 

der CSU. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort.

Joachim Unterländer (CSU): (Vom Redner nicht autorisiert) Herr Präsident, meine 

sehr geehrten Damen und Herren! Es ist ein guter Tag, wenn wir heute die Einführung 

eines sogenannten Teilblindengeldes, eines Schwerstsehbehindertengeldes für Men-

schen beschließen, die aufgrund ihrer Behinderung in ihrer Mobilität und Bewegungs-

fähigkeit sehr eingeschränkt sind. Wir haben dies von blinden und schwerstsehbehin-

derten Menschen immer wieder dargestellt bekommen, und auch der Bayerische 
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Blinden- und Sehbehindertenbund, dem ich an dieser Stelle für seine konstruktive Be-

teiligung am Diskussionsprozess danken darf, hat dies zum Ausdruck gebracht.

Die CSU-Fraktion und die Bayerische Staatsregierung sind sich in der Zielrichtung 

einig, und auch der Ausschuss hat sich übereinstimmend dafür ausgesprochen, dass 

für schwerstsehbehinderte Menschen ein Teilblindengeld eingeführt wird. Das ist ein 

großer Meilenstein beim Nachteilsausgleich für die Betroffenen, und dafür sind wir 

dankbar. Wir sind es auf der anderen Seite den Menschen mit Behinderung auch 

schuldig, dass sie diesen Nachteilsausgleich erhalten, meine Damen und Herren.

In Bayern erhalten 8.500 Betroffene das Blindengeld, und 14.000 sind über das schon 

geltende Blinden- und Taubblindengeld in die Regelungen einbezogen. Es ist gut, 

dass wir hier Kontinuität geschaffen haben. Ich weiß, sowohl in der Ersten Lesung als 

auch in den Ausschussberatungen ist immer wieder kritisiert worden, dass das trotz 

der Erkenntnisse von verschiedensten Seiten, dass eine Umsetzung schnellstmöglich 

notwendig ist, relativ spät kommt. Die CSU-Landtagsfraktion und insbesondere die So-

zialpolitiker wie Kollege Thomas Huber haben immer wieder darauf hingewiesen, dass 

wir in diesem Zusammenhang miteinander vier Punkte beachten und abarbeiten müs-

sen.

Erster Aspekt, dieser Punkt ist ein ganz wichtiger: Das Blindengeld an sich in seiner 

Konstruktion als Ausgleich für blinde und jetzt auch hochgradig sehbehinderte Men-

schen bleibt unangetastet. Wir müssen uns im Freistaat Bayern als Politik ganz klar zu 

diesem Blindengeld und zur Entlastung für blinde Menschen bekennen.

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Aspekt. Für diejenigen, die es besonders schwer haben, nämlich die Taubblin-

den, wird ein doppeltes Blindengeld eingeführt.

Dritter Aspekt. Bei der Diskussion über die Einführung des Bundesteilhabegesetzes 

hat die Frage eine Rolle gespielt, ob wir auch für gehörlose Menschen eine Gesamtre-

Protokollauszug
114. Plenum, 25.10.2017 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 2



gelung finden. Es hat sich jedoch gezeigt, dass dies auf Bundesebene nicht umsetz-

bar war.

Vierter Aspekt. Darum ist die vierte Stufe unseres Konzepts zum Tragen gekommen, 

nämlich die Einführung des Teilblindengeldes, also eines Blindengeldes für hochgradig 

sehbehinderte Menschen. Dieser Weg war richtig, und er ist gut so.

Hochgradig sehbehindert ist laut Definition derjenige, dessen Sehschärfe auf keinem 

Auge oder auch beidäugig nicht mehr als ein Zwanzigstel beträgt oder der so schwere 

Störungen des Sehvermögens hat, dass er einen Grad der Behinderung von 100 nach 

dem SGB IX erhält. Diese Definition macht schon deutlich, wie sich die Einschränkun-

gen im Alltag auswirken können. Der Gedanke, solche Nachteile auszugleichen, ent-

stammt der Behindertenrechtskonvention der UN, und dieser Gedanke entspricht auch 

der bayerischen Sozialpolitik.

In der Diskussion im Ausschuss und auch in der Ersten Lesung hat es durchaus Zu-

stimmung zum Konzept gegeben, wobei jedoch immer wieder kritisiert worden ist, 

dass das Ganze zu spät gekommen sei.

(Thomas Gehring (GRÜNE): Das stimmt doch!)

– Das stimmt nicht. Wenn Sie jetzt zugehört hätten, geschätzter Herr Kollege Gehring, 

dann hätten Sie die Diskussion, die von der Mehrheit des Parlaments über diesen 

Weg geführt wurde, mitbekommen und festgestellt: Es ist ein logischer Weg, den wir 

hier gehen.

(Beifall bei der CSU – Thomas Gehring (GRÜNE): Ein logischer, langer Weg!)

In den Änderungsanträgen der Oppositionsfraktionen werden noch andere Probleme 

angeführt. Das betrifft insbesondere die Frage nach dem sogenannten Sockelbetrag; 

das ist der Mindestbetrag, der bei der Anrechnung des Pflegegeldes übrig bleibt. Wir 

haben im federführenden sozialpolitischen Ausschuss sehr intensiv dazu beraten.
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In intensiven Diskussionen wurde darüber beraten, ob und wie die insgesamt rund 

12 Millionen Euro, die zusätzlich dafür zur Verfügung gestellt werden sollten, auch tat-

sächlich im Haushalt bereitgestellt werden können. Die Vorschläge in den Änderungs-

anträgen der SPD und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hätten in den verschiedenen 

Varianten insgesamt zwischen 3 Millionen Euro und 12 Millionen Euro zusätzlich aus-

gemacht. Da muss ich sagen: Das ist leider nicht realistisch darstellbar.

Außerdem muss ich festhalten: Sockelbeträge müssen in einer Relation zur ursprüng-

lichen Leistung stehen. Wir haben wirklich sehr intensiv darüber diskutiert, und ich 

habe zugesagt, dass wir das Ganze noch einmal prüfen werden. Ich sichere Ihnen zu, 

dass wir – soweit wir das in dieser Legislaturperiode festlegen können – zwei Jahre 

nach der Einführung eine Evaluierung vornehmen, was die Auswirkungen dieser So-

ckelbeträge anbelangt. Das ist ein vernünftiger Weg, um die Auswirkungen zu prüfen.

Es gab auch noch Diskussionen über die generelle Anrechnung und den Verzicht auf 

das Pflegegeld. Das ist aus finanziellen und rechtlichen Gründen nicht darstellbar.

Insgesamt ist der Weg zur Entlastung im Rahmen des Teilblindengeldes für hochgra-

dig Sehbehinderte ein guter Weg, auf dem wir im Vergleich zu anderen Ländern große 

Fortschritte gemacht haben. In diesem Sinne bitte ich um Zustimmung zum Gesetz-

entwurf in der vorliegenden Fassung. Wir freuen uns mit den hochgradig sehbehinder-

ten Menschen.

(Beifall bei der CSU)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Kollege. – Als Nächste 

hat Frau Kollegin Deckwerth von der SPD das Wort.

Ilona Deckwerth (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kolle-

gen! Wir sind heute in der Zweiten Lesung eines wichtigen Gesetzes, bei dem es im 

Kern darum geht, dass der Kreis der Antragsberechtigten für das bayerische Blinden-

geld erweitert wird, und zwar um die Gruppe derer, die hochgradig sehbehindert und 
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unter Umständen auch noch hochgradig hörgeschädigt sind. Diese Menschen sollen 

jetzt in den Genuss von 30 % des Blindengeldes kommen; das heißt in Zahlen ausge-

drückt: bis zu 176 Euro monatlich als Minimum.

Diese Anpassung des Bayerischen Blindengeldgesetzes unterstützen wir als Fraktion 

der SPD sehr wohl. Wir freuen uns, dass es heute – immerhin haben wir schon vor 

sieben Jahren die erste Initiative dazu ergriffen – nun endlich so weit ist, dass wir uns 

in der Zweiten Lesung mit diesem Gesetz beschäftigen.

Eines kann ich jedoch nicht verhehlen: Wir bedauern zugleich zutiefst, dass wir dieses 

Gesetz erst heute so weit voranbringen. Wir hätten es schon vor drei Jahren zum 

1. Januar 2015 verwirklichen können.

(Beifall bei der SPD)

Nun aber ist die Perspektive der 1. Januar 2018.

Wir bedauern noch einen weiteren Punkt, nämlich die Diskussion um die Anrechnung 

des Pflegegeldes auf das Blindengeld. Ich bedauere sehr, dass bei Ihrer Fraktion, Herr 

Unterländer, bei der CSU, keinerlei Bewegung in die Diskussion um diese Frage ge-

kommen ist und dass Sie trotz aller Diskussionen und Gespräche weiterhin an den 

20 Euro als Sockelbetrag festhalten.Das heißt, mit der Anrechnung des Pflegegeldes 

auf das Blindengeld bleiben den Betroffenen nur noch 20 Euro übrig. Alle Fraktionen 

haben in der Ersten Lesung am 30.05.2017 die Anrechnung des Pflegegeldes auf das 

Blindengeld gerügt. Ich habe mir die Reden von damals noch einmal angeschaut. Nie-

mand im Haus fand das gut. Im Sozialausschuss haben wir zwar darüber beraten, je-

doch sind die Verbesserungsvorschläge von den GRÜNEN und von uns unisono von 

der CSU abgelehnt worden. Herr Unterländer, an dieser Stelle möchte ich Sie persön-

lich ansprechen. Im Rahmen der Ersten Lesung haben Sie signalisiert, dass wir im So-

zialausschuss gut beraten können. Was ist aber gut daran, alle von uns vorgebrachten 

Argumente an Ihrer Fraktion abprallen zu lassen und die dringend notwendige Unter-

stützung auf 20 Euro einzudampfen?
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(Beifall bei der SPD)

Um einschätzen zu können, wovon wir eigentlich reden, möchte ich auf die Referenz-

zahlen eingehen. Herr Unterländer, Sie haben behauptet, unsere Forderung würde 

Mehrkosten verursachen. Mit Ihrer Zahl gehe ich nicht d‘accord. Legt man die Zahlen 

aus Ihrem Gesetzentwurf zugrunde und streicht die Anrechnung des Pflegegeldes auf 

das Blindengeld komplett, käme man auf eine Summe von 10 Millionen Euro an Mehr-

kosten. Das ist aber nicht unser Antrag. Dies wäre nur bei kompletter Streichung der 

Anrechnung des Pflegegeldes auf das Blindengeld der Fall.

Gestern hat das Kabinett über eine Pressemitteilung bekannt gegeben, dass im Re-

gierungsentwurf des Nachtragshaushalts eine Milliarde Euro für Investitionen und zu-

sätzliches Personal vorgesehen sind. Ich frage Sie: Gibt es eine bessere Investition 

als in Menschen mit einer Behinderung, denen mit etwas mehr Unterstützung Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben ermöglicht werden kann?

(Beifall bei der SPD)

Wir reden über eine Personengruppe von rund 8.500 Menschen. Sie schätzen selbst, 

dass 49 % dieser Menschen Pflegegeld erhalten. Somit hätten rund 4.200 Menschen, 

die Pflegegeld erhalten, auch Anrecht auf Blindengeld. Aufgrund der Anrechnung des 

Pflegegeldes wird das Blindengeld reduziert. Wir reden von über 4.200 Menschen, 

denen wir den Alltag erleichtern könnten. Angesichts der großen Haushaltsüberschüs-

se ist dies eine vergleichsweise geringe Summe. Die Summe wird noch kleiner, da mit 

dem Antrag der SPD nicht die komplette Streichung der Anrechnung gefordert wird. 

Am Ende soll nur etwas mehr Blindengeld für die Betroffenen zur Verfügung stehen. 

Das ist ein Hilfsantrag. Es geht um ein paar Millionen Euro mehr.

Werte Kolleginnen und Kollegen von der CSU-Fraktion, wollen Sie 4.200 Menschen 

eine dringende Unterstützung von wenigen Millionen Euro vorenthalten? Ich appelliere 

an Sie: Geben Sie Ihrem Herzen einen Ruck. Herr Unterländer, gerade haben Sie ge-

sagt, dass wir es den Menschen schuldig seien. Wir bekennen uns klar zum Blinden-
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geld. Bitte stimmen Sie dafür, dass 4.200 hochgradig sehbehinderte Menschen, die 

auch Pflegegeld beziehen, ein höheres Blindengeld erhalten. Auf diese Weise können 

sie besser am Leben in dieser Gesellschaft teilhaben. Bitte geben Sie sich einen 

Ruck, und gehen Sie mit. Wir stimmen dem Gesetzentwurf zu und hoffen, dass unser 

Änderungsantrag eine Mehrheit findet.

(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Frau Kollegin. – Als Nächste 

hat Frau Kollegin Schmidt von den FREIEN WÄHLERN das Wort. Bitte schön, Frau 

Kollegin.

Gabi Schmidt (FREIE WÄHLER): (Von der Rednerin nicht autorisiert) Sehr geehrter 

Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Herr Unterländer, Sie haben in Ihrer 

Rede gesagt, Sie hätten sich intensiv um eine Änderung des Blindengeldgesetzes be-

müht. Die Protokolle der letzten Legislaturperiode zeigen jedoch, dass die Bemühun-

gen schon sehr alt sind und niemand diesen Weg gehen wollte. Das kann man heute 

noch nachlesen. An dieser Stelle geht es nicht um Geld für eine Sehbehinderung. Viel-

mehr soll das Geld die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.

Wir können uns kaum vorstellen, wie es ist, blind oder taubblind zu sein. Ich möchte 

Ihnen ein Beispiel nennen. Mein Großneffe war hochgradig sehbehindert. Später hat 

er eine Berufsausbildung am Landratsamt absolviert. Alle Hilfsmittel, die er zur Bewäl-

tigung des Alltags und für das Lesen benötigt hat, wurden von der Familie selbst be-

zahlt. Vieles hat auch der Betrieb ermöglicht. Waren Sie schon einmal in einer Einrich-

tung für Taubblinde? – Dort geht alles über das Fühlen und über Hilfsmittel. Jeder 

Mensch in diesem Land – das haben Sie zugesagt – hat das Recht, sich am gesell-

schaftlichen Leben zu beteiligen. Dazu zählen auch Schulbesuche und Kulturangebo-

te. Dies verursacht einen großen Lebensmehraufwand. Die Teilhabe war bis zu die-

sem Gesetz nicht gewährleistet.
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Frau Kollegin Deckwerth hat die Zahlen bereits genannt. Wir haben das ebenfalls 

durchgerechnet. Wird das Pflegegeld nicht auf das Blindengeld angerechnet, entstün-

den Mehrkosten in Höhe von 3,4 Millionen Euro. Die Zahlen der betroffenen Men-

schen sind jedoch rückläufig, weil unsere Medizin besser wird. Der größte Teil ist über 

60 Jahre alt. Außerdem gibt es eine starke Gruppe im Alter von 30 bis 45 Jahren.

Herr Unterländer, warum erschweren wir Menschen mit einer Sinnesbehinderung die 

Teilhabe?

(Joachim Unterländer (CSU): Das stimmt überhaupt nicht!)

Jetzt ist es soweit, dass dieses Gesetz erlassen wird. Deshalb darf es keine Anrech-

nung des Pflegegeldes auf das Blindengeld geben. Eines möchte ich Ihnen noch mit-

geben. Der Bayerische Landtag ist kein gutes Vorbild für das Ermöglichen der Teilha-

be blinder Menschen am gesellschaftlichen Leben. Das Blindenleitsystem im Neubau 

endet an der Wand. Das ist ein absolut faszinierendes Leitsystem.

Wir haben diese Entscheidung lange vor uns hergeschoben. Viele Länder sind uns 

weit voraus. Das können die Kolleginnen und Kollegen des Europaausschusses be-

stätigen. Herr Unterländer, Brasilien ist für mich sicher kein Musterland. Dort werden 

jedoch Lese- und Schreibgeräte für Blinde staatlich entwickelt und staatlich gebaut, 

um sie an blinde Kinder oder Kinder mit einer Teilerblindung bis zum Amazonas aus-

zuliefern. Wir in Bayern, der Vorstufe zum Paradies, sind garantiert nicht die Besten. 

Dieser Weg war steinig und schwer.

Wir werden dem Änderungsantrag der SPD zustimmen. In den letzten Jahren haben 

wir immer wieder Anträge zu diesem Thema eingebracht. Jeder, der daran zweifelt, 

sollte vor Ort mit den Menschen reden. Der Bayerische Blinden- und Sehbehinderten-

bund stellt Geräte zur Verfügung, mit denen man einen Tag eine hochgradige Sehbe-

hinderung simulieren kann. Auch eine Simulation der Taubblindheit ist beängstigend. 

Fangen Sie jedoch zunächst mit der Sehbehinderung an. Geben Sie Ihrem Herzen 

einen Ruck. Wir müssen etwas ändern.
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(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Frau Kollegin. – Als Nächste 

hat Frau Kollegin Celina von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das Wort. Bitte 

schön, Frau Kollegin.

Kerstin Celina (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und 

Herren! Kennen Sie den Film "Und täglich grüßt das Murmeltier"? Es ist eine amerika-

nische Filmkomödie aus dem Jahr 1993 mit Bill Murray, der in einer Zeitschleife fest-

sitzt und immer wieder denselben Tag erlebt. Manchmal fühle ich mich bei dem Thema 

Blindengeldgesetz wie in einer Zeitschleife.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Immer wieder haben wir es mit diesem Thema zu tun. Es ist so wichtig, dass wir das 

entsprechende Gesetz schon vor Jahren hätten verabschieden sollen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

In den vergangenen Jahren habe ich im Plenum circa 50-mal geredet – zu keinem 

Thema öfter als zum Blindengeld. Allein dazu habe ich sechsmal gesprochen, begin-

nend am 4. November 2014. Gemessen daran, dass ich für Sozialpolitik, gesundheits-

politische Themen, Arbeitsmarktpolitik und Jugendpolitik zuständig bin, nimmt das 

Thema Blindengeld einen riesigen Anteil an meinen Reden ein. Ich wünsche mir, dass 

es heute das letzte Mal ist – es sei denn, Sie, liebe Kollegen von der CSU, greifen un-

sere Änderungsvorschläge in einigen Monaten doch noch auf, und es besteht die 

Chance, das Gesetz dahin gehend – leicht – zu verändern. Dann, aber nur dann rede 

ich gern noch einmal zu diesem Thema.

Heute gilt: Endlich kann verabschiedet werden, was Sie von der CSU schon im 

Jahr 2012 versprochen haben.
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Irgendwie verstehe ich, warum Politiker im Durchschnitt relativ alt sind: Wenn wir auf 

alles so lange warten müssen wie auf die Verbesserung der finanziellen Situation für 

hochgradig Sehbehinderte, dann muss man in diesem Beruf ja alt und grau werden, 

um irgendwann die Früchte seiner Arbeit einfahren zu können.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Liebe Kollegen von der SPD, Sie – und wir – haben schon vor Jahren entsprechende 

Gesetzentwürfe eingereicht; heute fahren wir die Ernte ein.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die CSU mag nun am Steuer sitzen. Aber wir haben jahrelang den Treibstoff für das 

Vorankommen bei diesem Thema geliefert.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Liebe Kollegen von der CSU, Ihnen möchte ich noch einmal sagen: Durch Ihre jahre-

lange Verzögerung und Taktiererei haben Sie nicht nur unsere grünen Gesetzentwürfe 

und sonstigen Vorschläge blockiert, sondern Sie haben den Menschen mit sehr star-

ker Sehbehinderung jahrelang eine Leistung verweigert, die Sie lange versprochen 

hatten.

(Beifall bei den GRÜNEN – Zuruf von der CSU: Wir waren Treiber!)

Damit sind konkret die Menschen gemeint, die ein Restsehvermögen von nur noch 

5 % haben und längst nicht alles sehen können, auch wenn sie es nahe vor ihren 

Augen haben. Diese Menschen können zum Teil nur im seitlichen Blickfeld etwas er-

kennen. Wenn Kontraste fehlen, hilft es ihnen nichts, wenn sie etwas vor Augen 

haben. Menschen mit einem winzigen Restsehvermögen führen ein Leben, das viel 

näher am Leben eines blinden Menschen als am Leben eines Sehenden ist. Es ist 

schofelig, dass Sie von der CSU – zumal in Zeiten hoher Finanzkraft – das von der 
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SPD und uns alle zwei Jahre beantragte Teilblindengeld für diese Menschen verwei-

gert haben.

Am Schluss ein Ausblick auf die Zukunft: Liebe Kollegen von der CSU, Sie lehnen es 

ab, die Anrechnungsbeträge bei den Pflegeleistungen dahin gehend zu verändern, 

dass pflegebedürftige Menschen tatsächlich einen nennenswerten Teil des Teilblinden-

geldes für ihren behinderungsbedingten Mehraufwand behalten können. Im Zweifels-

fall bleiben ihnen nur 20 Euro. Das ist zu wenig. Das muss auch Ihnen klar sein.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Herr Unterländer, bei dem Sockelbetrag und den Anrechnungsregelungen wird es zu 

Veränderungen kommen. Es wird vielleicht wieder fünf Jahre dauern, aber wir werden 

wieder im Plenum darüber reden. Das kann ich Ihnen heute schon garantieren.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön. – Jetzt hat Herr Staatssekre-

tär Hintersberger das Wort. Bitte schön, Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Johannes Hintersberger (Sozialministerium): Sehr geehrter Herr 

Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

In der Tat ist heute ein guter Tag. Ich darf dieses Zitat des Kollegen Unterländer auf-

greifen. Die "Ernte" – wenn Sie es denn so bezeichnen wollen, liebe Kollegin – fährt 

nicht irgendjemand hier ein. Die Ernte fahren die Menschen ein, für die wir alle das zu-

sätzliche Blindengeld beschließen. Den schwer sehbehinderten Menschen kommt der 

Mehrwert dieses Gesetzes zugute.

Meine Damen und Herren, Bayern ist das erste Bundesland, das bereits 1949 – da-

mals natürlich auch vor dem Hintergrund der hohen Anzahl an Kriegsversehrten – ein 

einkommens- und vermögensunabhängiges Blindengeld als reine Landesleistung ein-

geführt hat. Bayern war somit Vorreiter und ist nach wie vor Vorbild, wenn es um die 

Unterstützung blinder Menschen geht.
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Ein weiterer wichtiger Eckstein unserer bayerischen Politik für sehbehinderte Men-

schen war die Verdoppelung des Blindengeldes für taubblinde Menschen zum 1. Ja-

nuar 2013.

Mit einem Blindengeld von derzeit 590 Euro und einem Taubblindengeld von 

1.180 Euro pro Monat steht Bayern bundesweit mit an der Spitze der Landesleistun-

gen für blinde und taubblinde Menschen. Allein im vergangenen Jahr wurden über 

80 Millionen Euro Blindengeld nach dem Bayerischen Blindengeldgesetz ausgezahlt. 

So konnten rund 13.500 blinde bzw. taubblinde Menschen finanziell unterstützt wer-

den. Dies ist gut so, weil diese Menschen einen besonders hohen Mehraufwand 

haben, zum Beispiel für eine spezielle Assistenz. Die blindheitsbedingten Einschrän-

kungen bzw. Defizite wollen wir so weit ausgleichen, dass auch diese Menschen am 

gesellschaftlichen Leben selbstständig teilhaben können.

In einem weiteren Schritt wollen wir jetzt – daher ist es mir wichtig, diesen Bogen weit 

zu spannen – die besondere Situation von hochgradig sehbehinderten und taubsehbe-

hinderten Menschen verbessern. Die Definition haben Sie gehört; Sie finden sie auch 

im Gesetzestext. Auch diese Menschen brauchen finanzielle Unterstützung. Wir wol-

len daher ein Sehbehindertengeld für von hochgradiger Sehbehinderung betroffene 

Menschen in Höhe von 30 % des Blindengeldes für blinde Menschen sowie für Men-

schen mit Taubsehbehinderung ein Taubsehbehindertengeld in doppelter Höhe, das 

heißt mindestens 352 Euro pro Monat, einführen. Diese Leistungen werden wie das 

Blindengeld alters-, einkommens- und vermögensunabhängig gewährt.

Zur Finanzierung der neuen Leistungen ist der Haushaltsansatz 2018 für das Blinden-

geld bereits um 12 Millionen Euro erhöht worden. Bei der Festlegung des Rahmens 

bzw. der Höhe der neuen Leistungen haben wir uns auch sehr eng mit dem Baye-

rischen Blinden- und Sehbehindertenbund abgestimmt. Ich darf den Landesgeschäfts-

führer Herrn Erzgraber begrüßen, der heute anwesend ist. Danke für diese engen, 

konstruktiven Gespräche!
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Die Anträge auf Herabsetzung der Anrechnungssätze von Pflegegeld und auf Erhö-

hung des Sockelbetrages lehnen wir aus Gründen der Gleichbehandlung und zur Ver-

meidung von Doppelzahlungen ab.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Die sogenannten Sockelzahlungen sind kein eigenständiger Aspekt, sondern dienen 

dazu, Negativzahlungen zu vermeiden.

Liebe Frau Deckwerth, ich darf es wiederholen: Blindheit ist kein Grund für Pflegegeld. 

Daher ist unser Gesetzentwurf auch systematisch richtig. Der gesamte Bereich des 

Pflegegeldes muss in die Betrachtung einbezogen werden. Eine Verringerung der An-

rechnungssätze von Pflegegeld allein für hochgradig sehbehinderte und für taubseh-

behinderte Menschen würde zu einer nicht zu rechtfertigenden Bevorzugung gegen-

über blinden oder taubblinden Menschen führen. Wenn Pflegegeld gezahlt wird – 

diese Feststellung gilt unabhängig von einer Behinderung oder einem genauen Krank-

heitsbild –, dann verbindet der Gesetzgeber damit auch die Absicht, das Ziel eines ge-

lingenden Alltags zu erreichen. Dieses Ziel verfolgt auch das Blindengeld.Eine Strei-

chung der Anrechnung von Pflegegeld würde mithin eine Doppelzahlung darstellen. 

Eine Doppelzahlung ist auch von dieser Systematik her von unserer Seite abzulehnen. 

Ich bitte um Ihre Unterstützung für diesen Gesetzentwurf zur Änderung des Baye-

rischen Blindengeldgesetzes für die Menschen, die von hochgradiger Sehbehinderung 

betroffen sind.

(Beifall bei der CSU)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Staatssekretär. – Weite-

re Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen.

Wir kommen zur Abstimmung. Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf auf Druck-

sache 17/17055, die Änderungsanträge auf den Drucksachen 17/17305 und 17/17703 

sowie die Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses für Arbeit und Sozi-
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ales, Jugend, Familie und Integration auf Drucksache 17/18659 zugrunde. Vorweg ist 

über die vom federführenden Ausschuss zur Ablehnung empfohlenen Änderungsan-

träge der Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der SPD abzustimmen. 

Zum Antrag der SPD-Fraktion ist namentliche Abstimmung beantragt worden.

Ich lasse zunächst in einfacher Form über den Änderungsantrag der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN abstimmen. Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Ände-

rungsantrag auf Drucksache 17/17305 zustimmen möchte, den bitte ich um das Hand-

zeichen. – Das sind die Fraktionen der SPD, der FREIEN WÄHLER und von 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Abgeordnete Muthmann (fraktionslos). Gegen-

stimmen! – Das ist die CSU-Fraktion. Stimmenthaltungen? – Sehe ich keine. Damit ist 

der Änderungsantrag abgelehnt.

(Unruhe)

– Ich bitte, die Plätze einzunehmen. – Es folgt nun die Abstimmung über den Ände-

rungsantrag von Abgeordneten der SPD-Fraktion auf Drucksache 17/17703, und zwar 

in namentlicher Form. Für die Stimmabgabe sind Urnen auf beiden Seiten des Sit-

zungssaals und auf dem Stenografentisch bereitgestellt. Mit der Stimmabgabe kann 

begonnen werden. Hierfür stehen fünf Minuten zur Verfügung.

(Namentliche Abstimmung von 13.42 bis 13.47 Uhr)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Abstimmungszeit ist um. Ich unterbreche die Sit-

zung, bis das Ergebnis der Abstimmung vorliegt, weil erst dann über den Gesetzent-

wurf abgestimmt werden kann.

(Unterbrechung von 13.48 bis 13.50 Uhr)

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich nehme die Sitzung wieder auf. Ich gebe jetzt 

das Ergebnis der namentlichen Abstimmung zu dem zum Gesetzentwurf der Staatsre-

gierung eingereichten Änderungsantrag der Abgeordneten Deckwerth, Rauscher, 

Pfaffmann und anderer und Fraktion (SPD), Drucksache 17/17703, bekannt und bitte, 
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die Plätze einzunehmen. Mit Ja haben 64 gestimmt, mit Nein haben 84 gestimmt. 

Stimmenthaltungen gab es keine. Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 1)

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Gesetzentwurf selbst. Der federführende 

Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und Integration empfiehlt die Zu-

stimmung. Der Ausschuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen stimmt bei sei-

ner Endberatung dem Gesetzentwurf ebenfalls zu. Ich verweise hierzu auf die Druck-

sache 17/18659. Wer dem Gesetzentwurf zustimmen will, den bitte ich um das 

Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, der FREIEN WÄHLER 

und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Abgeordnete Muthmann (fraktionslos). 

Gegenstimmen? – Sehe ich keine. Stimmenthaltungen? – Auch nicht. Dann ist es so 

beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge-

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher 

Form durchzuführen. – Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. Wer dem Gesetzent-

wurf seine Zustimmung geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – Das 

sind die Fraktionen der CSU, der SPD, der FREIEN WÄHLER und von BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN sowie der Abgeordnete Muthmann (fraktionslos). Gegenstimmen? – 

Bitte nehmen Sie die Plätze ein, sonst kann das nicht sicher festgestellt werden. – 

Keine Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? – Auch keine. Das Gesetz ist damit so an-

genommen. Es hat den Titel: "Gesetz zur Änderung des Bayerischen Blindengeldge-

setzes".
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